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4. Rechtliche Einordnung 

Der Vorstand einer Aktiengesellschaft muß seine Geschäftsführung rechtmäßig, ordnungsmä­
ßig und zweckmäßig (im Sinne von wirtschaftlich) vollziehen 13. Hierbei steht natürlich die 
Rechtmäßigkeit vorne an: keineswegs darf der Vorstand rechtswidrige Aktivitäten entfalten, 
bIß weil er sie für zweckmäßig hält. Auf die Zweckmäßigkeit jedoch beruft sich die HSH 
Nordbank in einer ihren Urheber nicht zu erkennen gebenden Presseerklärung vom 21.10. 
2009: 

"Zu der heute in einigen Medien verbreiteten Behauptung, die HSH Nordbank 
habe 2008 , Geld verschenkt', erklärt die Bank: 

Die Behauptung ist falsch. Die HSH Nordbank hat sich Anfang November 2008 
entschieden, an die Investmentbank Goldman Sachs 45 Millionen Dollar zu 
zahlen, um ein handelsübliches Geschäft zu erfollen. Ob der Anspruch auf die­
se Zahlung bereits verwirkt war, hätte gerichtlich geklärt werden müssen. Der 
Verzicht auf diese gerichtliche Klärung war vor dem Hintergrund des hochsen­
sitiven Finanzmarktumfeldes sowie des internationalen Liquiditätsengpasses 
im Zusammenhang mit der Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers un­
umgänglich. 

In einem Marktumfeld, das geprägt war von der Sorge, dass neben Lehman 
weitere Banken ihren Zahlungsverpjlichtungen nicht nachkommen können, 
sollte zu erwartenden Marktgerüchten bezüglich der Leistungsflihigkeit der 
HSH Nordbank von vorneherein jeglicher Raum genommen werden. Die Bank 
hat daher die Zahlung mit dem Ziel freigegeben, deutlich größeren materiellen 
und immateriellen Schaden abzuwenden. ,, 14 

Die Behauptung, dass der Anspruch gerichtlich hätte geklärt werden müssen, ist eine Behaup­
tung, für die jede Erläuterung fehlt. Angesichts des Umstandes, dass die konsultierten Juristen 
unisono einen Rechtsgrund für die Zahlung verneinten, und die Rechtslage, wie dargestellt, 
Ansprüche von Goldman Sachs tatsächlich als kaum tragfähig erscheinen läßt, durfte der Vor­
stand der HSH Nordbank: nicht aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen (Zerstreuung von Markt­
gerüchten) dennoch zahlen. 

13 Vgl. nur HüjJer, Aktiengesetz, 8. Aufl., Rdnr. 6 zu § 111 . 
14 http://www.hsh-nordbank.de/de/presse/pressemitteilungen/2009/press J elease _ detail_798720.jsp 
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Die Zahlung war in der Tat ein "Geschenk". Auf sie trifft zu, was der BGH in der Mannes­
mann-Entscheidung zu einer nicht vereinbarten Sonderzahlung an Vorstandsmitglieder aus­
führt, welche 

"ausschließlich belohnenden Charakter hat und der Gesellschaft keinen zu­
kunftsbezogenen Nutzen bringen kann (kompensations lose Anerkennungsprä-
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Eine solche sei 

als treupflichtwidri~e Verschwendung des anvertrauten Gesellschaftsvermö­
gens zu bewerten. " 5 

Nicht anders verhält es sich hier. Das rechtfertigt den Vorwurf einer Untreue in einem beson­
ders schweren Fall (§ 266 Abs. 2 StGB). 

Ich zeige diesen Sachverhalt - auch im Namen meines Mandanten Aram Ockert - an und bit­
te, die Ermittlungen gegen die Herren Berger, Rieck, Nonnenmacher und Friedrich aufzu­
nehmen. 

(Gerhard Strate) ~ 
Rechtsanwalt 

15 BGHSt 50,331 , 337. 


